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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
diese Ausgabe des DSTG-Magazins
lesen Sie wenige Tage vor der Bundes-
tagswahl. Wir haben diese Ausgabe
bewusst auf die Bundestagswahlen
abgestellt, weil es in einer Demokratie
kein wichtigeres Datum gibt und
Wahlentscheidungen, gerade auch für
uns als Beschäftigte im öffentlichen
Dienst, eine über das allgemeine Bür-
gerinteresse hinausgehende Bedeu-
tung haben. Wir als Angehörige des
öffentlichen Dienstes hängen im
besonderen Maße von politischen
Entscheidungen ab. Politische Ent-
scheidungen sind es auch, die den All-
tag in unseren Dienststellen bestim-
men. Besondere Bedeutung für uns
haben deswegen Themen von Dienst-
rechts-, Besoldungs- und Tarifpolitik,
aber auch und für den Berufsalltag
entscheidend, die Steuerpolitik. 

Die DSTG als parteipolitisch neutrale
Institution wird auch diesmal konkret
keine Wahlempfehlungen abgeben.
Sie hat ihre Mitglieder laufend und
ausführlich darüber informiert, was
die einen gut und die anderen
schlechter machen. 

Die DSTG hat in den letzten vier Jah-
ren mit Vertretern aller im Bundestag
vertretenen Parteien zahlreiche
Gespräche geführt und auch so ver-
sucht, Mitgliederinteressen im politi-
schen Bereich durchzusetzen. Nicht
immer ist uns dies in vollem Umfang
geglückt. Gleichwohl sind die Interes-

sen unseren Gesprächspartnern ein-
dringlich nahegebracht worden. Wir
haben dabei mit allen unseren
Gesprächspartnern ein positives Kli-
ma herstellen und erhalten können.
Wir waren deshalb der Meinung, dass
wir einigen der Gesprächspartner in
unserer Zeitung ein Forum geben soll-
ten, in dem sie aus ihrer Sicht darstel-
len, warum unsere Mitglieder sie und
ihre Partei wählen sollten. Wir haben
dies auf die zwei Sachbereiche Beam-
ten-Dienstrecht und Tarifpolitik auf
der einen und Steuerpolitik auf der
anderen Seite beschränkt. Nicht alle
der zahlreichen Gesprächspartner
konnten wir hier zu Wort kommen
lassen. Wir haben aber parteipolitisch
ausgewogen allen Parteien Gelegen-
heit gegeben. Nicht alle Aussagen
stimmen mit den DSTG-Positionen
überein. Die Versuchung wäre groß,
auf die einzelnen Passagen einzuge-
hen. Ich tue dies bewusst nicht, weil
ich weiß, dass Sie die einzelnen Stel-
lungnahmen genau lesen werden und
sich daraus Ihre Meinung bilden kön-
nen. In einem Punkt möchte ich aber
an Sie appellieren: Gehen Sie alle zur
Wahl(!), auch wenn Sie sich über man-
che politischen Entscheidungen geär-
gert haben sollten. 

Alle politischen Gesprächspartner,
auch denen die hier nicht zu Wort
kamen, sage ich für das faire Mitein-
ander herzlichen Dank.

Mit dem Dank verbinde ich die Bitte,
auch nach dem 22. September 2002
mit der DSTG im konstruktiven Dialog
zu bleiben.
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in Gang zu setzen. Dies ist nicht
nur im Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger, sondern auch
im Interesse unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter selbst. 

Wir sind erfolgreich dabei, den
öffentlichen Dienst auf die
große Herausforderung einer
Verwaltung in der Informations-
und Wissensgesellschaft umzu-
stellen. Die Bundesverwaltung
ist in raschen Schritten moder-
ner geworden. Hierzu gehört die
Bilanz unserer Dienstrechtspoli-
tik, die Kreativität und Engage-
ment der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter fördert. 

Mit dem Besoldungsstrukturge-
setz ist ein attraktives und fle-

Für Staat und Gesellschaft stel-
len sich auch in den kommen-
den Jahren besondere Aufga-
ben. Dabei hat gerade der
öffentliche Dienst eine wichtige
Funktion. Wir brauchen eine
Verwaltung mit einem moder-
nen, weltoffenen Profil, eine
bürgerfreundliche, leistungs-
starke und wirtschaftliche Ver-
waltung, die zur Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Wirtschaft
beiträgt und damit die Bedin-
gungen für nachhaltiges Wachs-
tum und neue Arbeitsplätze ver-
bessert. Mit dem Programm
„Moderner Staat – Moderne Ver-
waltung“ ist es gelungen, einen
nachhaltigen Veränderungspro-
zess für die Bundesverwaltung

xibleres Bezahlungssystem ent-
standen, das die Chance eröff-
net, bei guter Leistung mehr zu
verdienen. Die leistungsbezoge-
nen Bezahlungsinstrumente
werden künftig gerechter und
unbürokra- tischer einsetzbar
sein. Erfolgreiche Teamarbeit

kann honoriert werden.  Mit der
Novellierung des Laufbahnrechts
des Bundes haben wir neue Mög-
lichkeiten des beruflichen Auf-
stiegs geschaffen. Auch werden
Karriereverläufe nicht mehr so
stark von individuellen „Ausbil-
dungszufälligkeiten“ dominiert.
Vielmehr eröffnen sich für jeden
engagierten und leistungsstar-
ken Beschäftigen die gleichen
Fortkommenschancen. 

Die Flexibilisierung der Arbeits-
zeit wird zunehmend erweitert.
Breit gefächerte Möglichkeiten
der Teilzeitbeschäftigung und
Beurlaubung eröffnen neue
Chancen, Familien- und Erwerbs-
leben besser miteinander zu ver-
binden, einfacher in den Beruf
zurückzukehren, Zeit für Weiter-
bildung zu gewinnen oder auch
den Übergang in den Ruhestand
individuell zu gestalten. Die Zahl
der Teilzeitbeschäftigten in der
Bundesverwaltung, das sind vor
allem berufstätige Frauen, ist seit
1999 um über 25 % auf inzwi-

4

Körper (SPD):

Reformen motivieren 
Mitarbeiter

Zu einem informellen
Gespräch mit dem sächsischen
Staatsminister der Finanzen Dr.
Horst Metz trafen sich im
Finanzministerium in Dresden
der DSTG-Bundesvorsitzende
Dieter Ondracek und der DSTG-
Landesvorsitzende Sachsen,
Joachim Rothe. Dr. Metz, der in
Begleitung der Referatsleiter
Oberacher und Koell erschien,
diskutierte offen mit den
DSTG-Vertretern. Eine Reihe
von wichtigen Themen war
vereinbart worden. Als ersten
und wichtigen Punkt sprachen
die DSTG-Vertreter die rasche
Angleichung der Bezüge Ost an
die West-Bezüge an. Dr. Metz
zeigte Verständnis für diese
Forderung, wies aber auf die
gesamtwirtschaftlichen Pro-

bleme hin. Dass eine Anglei-
chung erfolgen muss, ist auch
für ihn unbestritten. Über den
Umfang der Anpassungsschrit-
te und den Zeitrahmen wollte
er sich in dem Gespräch aber
nicht festlegen. Die DSTG-Ver-
treter erklärten die Anpassung
als notwendig und dringend.
Der Minister räumte ein, dass
er bei den anstehenden Tarif-
und Besoldungsrunden sich
einem weiteren Anpassungs-
schritt nicht widersetzen wird.
Diskussionsthema war auch
das Besoldungsstrukturgesetz
und die Konsequenzen für
Sachsen. Das Land plane keine
Verschlechterungen im Zuge
von Flexibilisierungen, sondern
wolle die herausgehobene
Stellung der Steuerverwaltung

auch beibehalten. Einen brei-
ten Raum nahm auch die Dis-
kussion über die Arbeitslage in
der sächsischen Steuerverwal-
tung und die Steuerpolitik im
Allgemeinen ein. Es bestand
Übereinstimmung, dass alle
Anstrengungen unternommen
werden müssen, das Steuer-
recht transparenter, einfacher
und praktikabler zu gestalten,
als das bisher der Fall ist. Zur
aktuellen Diskussion über Zins-
besteuerung, Amnestie und
Abgeltungssteuer machten die
DSTG-Vertreter ihre Bedenken
deutlich. Es würde der Akzep-
tanz der Besteuerung insge-
samt schaden, wenn für die
Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen andere Maßstäbe und
andere Steuersätze angewandt
würden, als bei den übrigen
Einkünften. Davor könne die
DSTG nur warnen. Konsens
bestand darin, dass das 325-
Euro-Job-Gesetz geändert und

der Betrag erhöht werden
müsse. Außerdem müssen die
Regelungen vereinfacht wer-
den. Ein gangbarer Weg wäre
eine pauschale Besteuerung,
wovon ein Teil an die Sozialver-
sicherungskassen abzugeben
wäre. Diskutiert wurde auch
über den Vorschlag der DSTG,
die Kinderbetreuungskosten
als Werbungskosten abziehbar
zu machen soweit sie berufs-
bedingt notwendig sind. 

Das Gespräch fand in offener
Atmosphäre statt; die Fortset-
zung und Vertiefung wurde im
Rahmen von aktuellen Gesetz-
gebungsverfahren vereinbart.
Ein weiterer Diskussionspunkt
war die Gemeindefinanzre-
form. Die DSTG-Vertreter kün-
digten an, Vorschläge zu ent-
wickeln. Der Minister zeigte
sich daran interessiert und reg-
te an, Kontakt mit seinen Fach-
experten zu halten.

Priorität für gleiche
Bezüge in Ost und West

Parteien nehmen Stellung zur Beamten-,
Dienstrechts- und Tarifpolitik...
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schen 39.000 gestiegen. Durch
das Bundesgleichstellungs-
durchsetzungsgesetz verbes-
sern wir die berufliche Gleich-
stellung von Männern und Frau-
en. 

Die entschlossene Modernisie-
rung, die umfassende Nutzung
der Informations- und Kommu-
nikationstechnik schaffen eine
veränderte Dimension der
beruflichen Tätigkeit und eröff-
nen ganz andere Perspektiven.
Mit unserem erfolgreichen
Modernisierungsprogramm
„Moderner Staat – Moderne
Verwaltung“ haben wir die Bun-
desverwaltung national wie
international inzwischen im
Vorfeld positioniert. Für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
aber ergeben sich mit den
modernen Managementmetho-
den – Ideenmanagement, Con-
trolling, Kosten-Leistungs-Rech-
nung u. a. – und mit dem Fort-
schritt bei Informations- und
Kommunikationstechnologien
neue berufliche Chancen. Eine
intensive Fort- und Weiterbil-
dung gerade im Blick auf die
neuen europäischen Aufgaben
und auf neue Wissensgebiete
des Informationszeitalters
begleitet diesen Wandel. So
werden bei der Umsetzung von
BundOnline 2005 9 % des
Finanzbedarfs – das sind etwa
150 Mio. € – zur Schulung des
Personals verwandt werden. 

Mit dem Versorgungsände-
rungsgesetz 2001 wurde die
Reform der gesetzlichen Renten-
versicherung wirkungsgleich
auf die Beamtenversorgung
übertragen. Die allgemeine
demographische Entwicklung
macht es langfristig immer
schwieriger, die Finanzierbarkeit
der Systeme sicherzustellen.
Veränderungen in der Beamten-
versorgung waren daher trotz
bereits früher vorgenommener
Veränderungen unabweisbar.
Wir wissen, dass dies auf Kritik
stößt. Aber eine verantwor-
tungsbewusste Politik muss sich
auch schwierigen Aufgaben
stellen. Nunmehr steht die
Finanzierbarkeit der Beamten-
versorgung auf einer stabilen
Grundlage, wobei die sich dar-
aus ergebenden Belastungen

auf aktive und bereits im
Ruhestand befindliche bzw.
künftig in den Ruhestand ein-
tretende Beamte verteilt und
sozial gerecht ausgestaltet
wurden. Auch für die Zusatz-
versorgung der Arbeitnehmer
im öffentlichen Dienst, die
vergleichbare demographi-
sche und finanzielle Probleme
zu bewältigen hat, ist im
November 2001 eine grundle-
gende und wichtige Reform
gelungen. Das bisherige kom-
plizierte Gesamtversorgungs-
system wurde durch ein trans-
parentes Betriebsrentensy-
stem abgelöst und so die
Finanzierung auf Dauer gesi-
chert. 

Wie in allen Bereichen unserer
Gesellschaft setzen wir beson-
ders im öffentlichen Dienst
zukünftig noch mehr auf die
Teilhabe der Menschen. Das
Leitziel unseres Regierungs-
programms 2002 bis 2006
„Erneuerung und Zusammen-
halt“ heißt deshalb für den
öffentlichen Dienst eine Politik
für leistungsstarke, hoch moti-
vierte und zufriedene Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.
Wir setzen auf den gezielten
Einsatz der Instrumente einer
modernen Personalführung
wie Personalentwicklungskon-
zepte und Zielvereinbarungen,
wie sie jetzt auch laufbahn-
rechtlich verankert sind. 

Die gleiche Bezahlung in Ost
und West ist und bleibt das
Ziel der Bundesregierung. Wir
haben uns deshalb im SPD-
Regierungsprogramm 2002
bis 2006 vorgenommen, dies
im öffentlichen Dienst bis
2007 zu erreichen. Die Ausge-
staltung der konkreten Anpas-
sungsschritte bleibt im Hin-
blick auf die Tarifautonomie
jedoch Sache der Tarifvertrags-
parteien. Die Laufzeit der jetzt
gültigen Vereinbarung endet
am 31. Dezember 2002. Die
weiteren Anpassungsschritte
werden während der nächsten
Tarifverhandlungen einge-
hend erörtert werden. Die
Angleichung der Beamtenbe-
soldung wird nach den ent-
sprechenden Tarifergebnissen
erfolgen. 

Der öffentliche Dienst und sei-
ne Beschäftigten gehören zu
den Verlierern dieser Wahlperi-
ode, die insbesondere durch
eine wenig beamtenfreundli-
che Politik der rot-grünen
Koalition gekennzeichnet war. 

Die Ungerechtigkeit nahm
ihren Lauf, als Innenminister
Schily entgegen aller Zusagen
auch der SPD dafür gesorgt
hat, dass Tariferhöhungen für
Arbeitnehmer im öffentlichen
Dienst erst mit deutlicher Ver-
spätung auf Beamte übertra-
gen wurden und Pensionäre im
Jahr 2000 sogar eine Nullrunde
hinnehmen mussten. Die
CDU/CSU-Fraktion hat mit
einem eigenen Gesetzentwurf
und dem Antrag „Gleichbe-
handlung im öffentlichen
Dienst – Tarifergebnis auf
Beamte übertragen“ deutlich
gemacht: Seit Einführung der
Versorgungsrücklage gibt es
keinen Grund mehr, die zeit-
und inhaltsgleiche Übernahme
des Tarifergebnisses zu verwei-
gern. 

Ungerecht war auch, dass SPD
und Grüne gleich zu Beginn
der Wahlperiode die Rentenre-
form mit dem Kernelement
des demografischen Faktors
ausgesetzt haben, die Versor-
gungsreform mit dem Kernele-
ment der Versorgungsrücklage
aber unverändert zu Lasten der
Beamten und Pensionäre in
Kraft ließen. Dieser Grundfeh-
ler im rot-grünen Reforman-
satz ist bis zum Ende der Legis-
latur nicht repariert worden –
schlimmer noch: Mit dem Ver-
sorgungsänderungsgesetz hat
Schily (SPD) eine zweite
Reform „draufgesattelt“, die
selbst nach Einschätzung des
Bundesarbeitsministers weit
über das Maß der Sparmaß-
nahmen in der Rente hinaus-
geht. Sowohl die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion als auch
die unionsgeführten Länder
haben daher dieses ungerech-
te und unsoziale Gesetz abge-
lehnt. Gleichzeitig haben wir
deutlich gemacht, dass diese
einseitig zu Lasten der Beam-
ten und Versorgungsempfän-
ger durchgesetzten Ver-
schlechterungen so nicht
Bestand haben können. Bevor
diese Anfang 2003 in Kraft tre-
ten, wollen wir alle Möglich-
keiten zur Reparatur dieses
Gesetzes nutzen. Die Zeit
unmittelbar nach der Wahl
müsste dafür ausreichen. Für
uns bleibt die Versorgungs-
rücklage jenes Instrument, mit
dem Änderungen in der Ren-
tenversicherung wirkungs-
gleich ins Beamten- und Ver-
sorgungsrecht übertragen
werden können. 

Unter Rot-Grün ist auch die
Modernisierung des öffentli-
chen Dienstes stecken geblie-
ben. Es reicht nicht aus, das
Ziel des „schlanken Staates“
durch das Schlagwort vom
„aktivierenden Staat“ zu erset-
zen oder sich durch Schaltung

Marschewski (CDU/CSU):

Wir schützen das 
Beamtenrecht
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ungezählter Internetseiten
einen modernen Anstrich zu
geben. Reformen können
zudem nicht gegen die
Beschäftigten umgesetzt wer-
den, sondern nur mit ihnen.
Das gilt insbesondere auch für
die Neu- oder Umorganisation
von Behörden und Aufgaben
etwa in der Finanzverwaltung
oder beim Zoll. Auch das als
„Leitprojekt“ für den Verwal-
tungsumbau propagierte
Besoldungsstrukturgesetz war
nur Stückwerk. Gut, dass auf
Druck der CDU/CSU-Fraktion
die von Schily geplante
Abschaffung des Familienzu-
schlags verhindert werden
konnte. 

Verbesserungen wie die Novel-
le des Disziplinarrechts oder
bei der leistungsbezogenen
Bezahlung haben wir kon-
struktiv mitgetragen. 

Positiv gestalten wollen wir
auch in der kommenden Wahl-
periode. So muss das Urteil zur
Besteuerung der Altersein-
künfte umgesetzt und eine für
Rentner, Pensionäre und die
öffentlichen Kassen gleicher-
maßen tragbare Lösung gefun-
den werden. Eine weitere Auf-
gabe für die kommende Wahl-
periode ist, die Besoldungsord-
nungen daraufhin zu überprü-
fen, ob und wie sie den verän-
derten Gegebenheiten ange-
passt werden können oder
müssen. Hierbei sind etwa die
Qualifikationen von Berufsan-
fängern sowie die geänderten
Verhältnisse bei der Nachfrage
nach bestimmten Fähigkeiten
zu berücksichtigen. 

Schließlich muss in der kom-
menden Wahlperiode eine
Lösung für die weitere Tarifan-
gleichung Ost-West gefunden
werden. Hierzu hat die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
bereits am 15. Mai 2001 fol-
genden Stufenplan und damit
eine zeitlich überschaubare
Perspektive beschlossen: „Bis
zum Jahre 2007 sollte eine stu-
fenweise Angleichung der Ein-
kommens- und Besoldungssy-
steme Ost und West erfolgen:
Alle Berufseinsteiger erhalten
ab sofort 100 Prozent der

West-Besoldung. Im Übrigen
wird das Niveau in jährlichen
Schritten von jeweils zwei v. H.
angehoben, beginnend mit 92
v. H. ab dem Jahr 2003 bis zum
Niveau von 100 v. H. im Jahr
2007.“ SPD und Grüne haben
diesen Antrag abgelehnt,
obwohl der Kanzler und SPD-
Vorsitzende kurz vor der Land-
tagswahl in Sachsen-Anhalt
noch einen Stufenplan nach
unserem Muster versprochen
hatte. Jüngstes Opfer der
„Chefsache Ost“ sind also die
Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes in den neuen Län-
dern. 

Auch hier gilt: Der öffentliche
Dienst und seine Beschäftigten
haben verlässlichere Partner in
der Politik verdient. 

Reformen an Staat und öffent-
lichem Dienst sind nie abge-
schlossen, sondern ständiger
Prozess und Aufgabe. Unions-
geführte Bundesregierungen
haben sich dieser Herausforde-
rung immer gestellt. Das soll
auch nach dieser Wahl so sein. 

So werden wir unmittelbar
nach Regierungsübernahme
eine „Innovationskommission
modernes Deutschland“ ein-
setzen, um u. a. eine Finanzre-
form auf den Weg zu bringen,
die den Ländern und Kommu-
nen wieder mehr Freiraum auf
der Einnahmen- und der Aus-
gabenseite lässt. Durch einen
Abbau der Mischfinanzierun-
gen und der Gemeinschafts-
aufgaben sowie durch Zustän-
digkeitsverlagerungen werden
wir bei Gewährleistung der
Finanzverantwortung durch
den Bund den Ländern Gestal-
tungsspielräume zurückgeben. 

Bei der Reform des öffentli-
chen Dienstes treten wir an für
Effizienz, Flexibilität und moti-
vierte Mitarbeiter in einer lei-
stungsstarken, bürgernahen
Verwaltung. Wir schützen die
mit der besonderen Gemein-
wohlverpflichtung verbunde-
nen Grundsätze des Beamten-
rechts und wenden uns gegen
ihre von der gegenwärtigen
Bundesregierung betriebene
schleichende Aushöhlung. 

Die FDP-Bundestagsfraktion
hat von Beginn an der rot-grü-
nen Beamtenpolitik scharfen
Widerstand entgegengesetzt.
Statt die liberal geprägte
Modernisierung des öffentli-
chen Dienstes und speziell des
öffentlichen Dienstrechts für
die Beamten und die Tarifar-
beitnehmer der 13. Legislatur-
periode fortzusetzen, haben
sich die rot-grüne Bundesre-
gierung und ihre Mehrheit im
Bundestag darin geübt, der
Beamtenschaft Sonderopfer
aufzuerlegen, wo es nur ging.
Es begann mit der Spaltung
der Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes, das Tarifergeb-
nis für 1999 für die Beamten
teilweise erst zeitlich verzögert
ab Januar 2000 zu überneh-
men. Schlimmer wurde es im
Jahr 2000 selbst. Der von der
Regierungskoalition durchge-
setzten Nullrunde für die
Beamten hat die FDP einen
eigenen Gesetzentwurf mit
der zeit- und inhaltsgleichen
Übertragung des Tarifergebnis-
ses für 2000 und 2001 entge-
gengesetzt, ohne dass die rot-
grüne Mehrheit sich bekehren
ließ. 

Der zweite Regelungskomplex,
in dem die rot-grüne Bundes-
regierung versagt hat, ist die
Neuregelung der Beamtenver-
sorgung. Die christlich-liberale
Koalition hatte seit 1989 durch
sorgfältige Reaktion auf die
absehbare Entwicklung alles
getan, auch die Beamtenver-
sorgung über das Jahr 2020
hinaus zu sichern. Das Versa-
gen von Rot-Grün beginnt mit
der Aussetzung von Regelun-
gen der Versorgungsreform
1998, setzt sich fort über die
Bestrafung von Beamten, die
sich im Dienst aufgebraucht
haben, durch die Neuregelung
der Versorgungsabschläge und
findet seinen Höhepunkt in

der Doppelbelastung der
Beamten durch die sogenann-
te Versorgungsreform 2001,
ohne die Vorbelastungen der
Beamten bei der Sicherung
ihrer Versorgung zu beachten.
Alle Maßnahmen hat die FDP
eindeutig abgelehnt. Leider
konnten wir uns nicht ent-
scheidend durchsetzen. 

Teilweise erfolgreich war die
FDP bei der Verhinderung der
sogenannten Modernisierung
der Besoldungsstruktur.
Sowohl die Abschaffung des
Verheiratetenzuschlags in der
Beamtenbesoldung als auch
die Einführung der Bandbrei-
tenbezahlung (mit dem erklär-
ten Willen der Bundesregie-
rung, bei den betroffenen jün-
geren Beamten einseitig spa-
ren zu können), konnten
zunächst verhindert werden.
Es ist allerdings damit zu rech-
nen, dass beide Maßnahmen
erneut von einer rot-grünen
Bundesregierung in das
Gesetzgebungsverfahren
gebracht würden, wenn es
eine rot-grüne Bundesregie-
rung geben sollte. Eine von der
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Stadler (FDP):

Beamte nur noch in 
Kernbereichen
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FDP geforderte grundlegende
Verbesserung der Leistungsbe-
zahlung durch Abbau bürokra-
tischer Hemmnisse hat die 
rot-grüne Mehrheit jedoch
abgelehnt. Dafür hat sie eine
weitere Aushöhlung der Unab-
hängigkeit und Loyalitätsver-
pflichtung der Beamtenschaft
auf Länder- und Kommunal-
ebene bei Zeit- und Probebe-
amtenverhältnissen in Lei-
tungspositionen gefördert. 

Für die vor uns liegende Legis-
laturperiode gelten für die FDP
folgende Grundsätze: 

Für unseren liberalen Rechts-
staat brauchen wir einen
zukunftsfähigen, d.h. einen 
leistungsstarken und effizient
arbeitenden öffentlichen
Dienst. Deswegen fordert die
FDP ein Modernisierungspro-
gramm für den öffentlichen
Dienst in seiner ganzen Breite.
Ziel muss es sein, das früher
von der FDP betriebene Pro-
gramm zur Verwaltungsmo-
dernisierung und Rückführung
von Staatsaufgaben wieder
aufzugreifen, die von der 
rot-grünen Bundesregierung
zu verantwortende Stagnation
zu überwinden und die Attrak-
tivität des öffentlichen Dien-
stes für die Beschäftigten und
damit die Leistungsfähigkeit
der Verwaltungen auf allen
Ebenen für den Bürger ständig
zu erhöhen. 

Eine Säule eines leistungsfähi-
gen öffentlichen Dienstes ist
das Berufsbeamtentum, das
auf seine Kernbereiche zu
reduzieren ist. Die Liberalen
haben in der Vergangenheit
die Leistungsorientierung des
Dienstrechts initiiert. Sie wer-
den in Kontinuität ihrer frühe-
ren Beamtenpolitik die Leis-
tungsinstrumente des moder-
nen Besoldungsrechts weiter
ausbauen und kleinliche
Beschränkungen und kompli-
zierte Verfahren abbauen. Wir
fordern eine weitere Liberali-
sierung und Vereinfachung des
Laufbahnrechts, um den Auf-
stieg in allen Formen zu
erleichtern. Der Personalaus-
tausch der Beschäftigten
innerhalb des öffentlichen

Dienstes, einschließlich der
europäischen Institutionen,
aber auch von und zu Arbeit-
gebern außerhalb des öffent-
lichen Dienstes muss erleich-
tert werden. 

Die FDP fordert die Rückkehr
zum Gleichklang von Tarif
und Besoldung bei den regel-
mäßigen Anpassungen. Darü-
ber hinaus brauchen Wir ein
transparentes, funktions- und
leistungsgerechtes Bezah-
lungssystem. Hinzu kommen
müssen Instrumente, um die
öffentlichen Dienstherren am
Arbeitsmarkt handlungsfähig
zu machen, wie z.B. Sonderzu-
schlagsregelungen, damit
qualifiziertes Personal kurzfri-
stig gewonnen werden kann.
Schließlich brauchen unsere
öffentlich Beschäftigten in
den neuen Bundesländern
endlich eine klare zeitliche
Perspektive, um die Ostbe-
zahlung an das Westniveau
im öffentlichen Dienst anzu-
passen. Mindestens eine jähr-
liche Anhebung des Besol-
dungsniveaus Ost bis 2007
erscheint finanzierbar. Die
Frage einer weiteren Anglei-
chung für die Ostbezahlung
an das westliche Niveau steht
auch ohne die Ankündigung
von Gerhard Schröder vom 10.
März 2002 auf der Tagesord-
nung für die im Herbst dieses
Jahres beginnenden Tarifver-
handlungen des öffentlichen
Dienstes. Die FDP wird sich
dafür einsetzen, den entspre-
chenden Tarifabschluss zeit-
und inhaltsgleich auf die
Beamtenbesoldung im Osten
zu übertragen. 

Die FDP wird die Auswirkun-
gen des von der rot-grünen
Bundesregierung durchge-
setzten Versorgungsände-
rungsgesetzes kritisch, insbe-
sondere auch auf Generatio-
nengerechtigkeit und Bela-
stungssymmetrie hin, über-
prüfen. Etwaige Benachteili-
gungen vorhandener Versor-
gungsempfänger und anderer
Beamtengruppen dürfen
nicht bestehen bleiben. Die
älteren Beamten dürfen nicht
die Verlierer der Versorgungs-

reform sein.  Das Steuerkon-
zept der FDP mit dem Drei-Stu-
fen-Tarif von 15 %, 25 % und 
35 % sowie einer umfassenden
Vereinfachung des Steuer-
rechts dürfte Ihnen bekannt
sein. Von einer Vereinfachung
des Steuerrechts profitieren
alle, die im Steuerwesen tätig
sind. Gerade die sog. Lohnsteu-
erfälle binden in der Finanzver-
waltung enorme Arbeitskraft.
Gleiches gilt für die Finanzge-
richte bei Streitigkeiten z. B.
um die Entfernungspauschale

oder das Arbeitszimmer. Der
Landesrechnungshof Baden-
Württemberg hat errechnet,
dass ein einfaches Steuerrecht
es ermöglichen würde, Perso-
nal in der Finanzverwaltung
effektiver einzusetzen. Allein
für Baden-Württemberg wer-
den die Steuermehreinnah-
men auf 300 Mio. Euro jährlich
beziffert. Auch das zeigt, dass
die Vereinfachung unseres
Steuerrechts in der nächsten
Legislaturperiode Priorität
haben muss. 
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Eichel (SPD):

Vorrang für 
Steuervereinfachung

Diese steuerpolitische Einsicht
ist nicht neu. In der Vergangen-
heit sind aber oft Lösungen ent-
wickelt worden, die im Ergebnis
komplizierter waren als der
Ausgangszustand. Trotzdem
müssen immer wieder Verein-
fachungsansätze unternom-
men werden, denn ein transpa-
rentes und einfaches Steuer-
recht erleichtert die Verwaltung
und senkt die Erhebungskos-
ten. Je durchschaubarer das
Gesetz ist, desto mehr sinken
Steuerwiderstände, und Anrei-
ze zur Steuerverkürzung verlie-
ren an Bedeutung. 

Einfachere und klarere Regeln
für die Besteuerung zu schaf-
fen, ist eine zentrale Aufgabe
der nächsten Jahre. Angesichts
der spürbaren Entlastungen
von rd. 56 Mrd. € jährlich und
der engen finanziellen Spielräu-
me von Bund, Ländern und
Kommunen wird die Vereinfa-
chung künftig den Vorrang vor
weiteren Steuererleichterungen
haben. Dabei wird noch ein-
gehend diskutiert werden müs-
sen, inwieweit auch unterhalb

der Ebene von Gesetzesände-
rungen Schritte zu einem einfa-
cheren Steuerrecht möglich
sind. Die meisten Steuerpflich-
tigen haben es nicht mit dem
Gesetzestext, sondern mit For-
mularen und Verwaltungsver-
fahren zu tun. Wer Steuerver-
einfachung will, muss sich des-
halb auch und gerade mit die-
sen ganz praktischen Proble-
men der Steuererhebung näher

... sowie zur Steuerpolitik
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befassen und nach Möglichkei-
ten suchen, der Masse der Steu-
erpflichtigen ein einfacheres
Instrumentarium zur Verfügung
zu stellen. Das Streben nach Ver-
einfachung darf allerdings nicht
dazu führen, dass besondere,
die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit des Steuerpflichtigen
beeinflussende Tatbestände,
nicht angemessen berücksich-
tigt werden und die Steuerlast
bei kleinen und mittleren Ein-
kommen erhöht wird. 

Das deutsche Steuerrecht lässt
sich nicht am Reißbrett refor-
mieren. Die Geschichte der
Besteuerung zeigt, dass wir es
mit einer über lange Zeiträume
gewachsenen Vielzahl verschie-
dener, nicht durchgängig aufein-
ander abgestimmter Steuern zu
tun haben. Jede signifikante
soziale oder wirtschaftliche Ver-
änderung und jedes bedeutende
politische Ereignis hat zu steuer-
lichen Änderungen geführt. Die
„Erfindung“ der Sektsteuer ist
dafür ein anschauliches Beispiel.
Die Anpassung des Besteue-
rungssystems und seiner Regeln
an das jeweilige Selbstverständ-
nis und die Mentalität einer
Gesellschaft scheint eine ele-
mentare Eigenschaft von Steu-
ern zu sein. Das bedeutet im
Umkehrschluss: Ein dauerhaft
gleichbleibendes Steuerrecht, in
dem bestenfalls gelegentlich
Steuersätze und Freibeträge neu
justiert werden müssen, gehört
ins Reich der Illusionen. Es wäre
nicht einmal erstrebenswert
und entspräche zudem nicht
einer demokratischen Tradition,
denn eine unabänderbare – eine
„ideale“ – Steuer steht im
Widerspruch zur Offenheit und
Beweglichkeit einer demokrati-
schen Gesellschaft. 

Steuern sind nichts Statisches.
In einem internationalen Stand-
ortwettbewerb muss sich das
Steuerrecht den sich rasch ver-
ändernden gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen anpassen. Wir
leben nach Jahrzehnten relativer
gesellschaftlicher Stabilität wie-
der in einer Periode des raschen
Wandels und dramatischer Ver-
änderungen. Nicht nur in der

Bevölkerung, sondern auch in
der Steuerpolitik stehen wir
inmitten eines Generationen-
wechsels. Beleg dafür ist, dass
erst seit unserer Regierungsü-
bernahme 1998 Steuerrefor-
men dem Grundsatz der sin-
kenden Steuersätze bei Verbrei-
terung der Bemessungsgrund-
lage verpflichtet sind. Das aber
immer noch zu komplizierte
Steuerrecht zieht einen immen-
sen fiskalischen Kontrollmecha-
nismus nach sich. Ein Standort-
nachteil, denn nicht nur Steuer-
sätze oder Bemessungsgrund-
lagen beeinflussen den Wett-
bewerbsfaktor Steuern, son-
dern auch die verfahrens- und
verwaltungstechnische Durch-
setzung der 
Gesetze. 

Diesen steuerwissenschaftli-
chen Entwicklungen kann sich
Deutschland auch in der Aus-
und Fortbildung der Steuerbe-
amten nicht entziehen. Diese
genießt nicht nur in der Verwal-
tung sondern auch in der Wirt-
schaft ein hohes Ansehen, wie
nicht zuletzt die vielen Abwer-
bungsversuche beweisen.
Unsere Steuerbeamten sollen
aber auch künftig optimal
gerüstet sein, um den Zielen
„Sicherung der Einnahmen des
Staates“, „Einheitliche Anwen-
dung der Steuergesetze“ sowie
„Moderne Dienstleistungs-
behörde“ zu entsprechen. Des-
wegen haben wir mit dem
Steuerbeamten-Ausbildungs-
gesetz die Inhalte und Abläufe
der Aus- und Fortbildung der
Steuerbeamten der Länder den
Erfordernissen einer effizien-
ten, dienstleistungs- und bür-
gerorganisierten Verwaltung
angepasst. Ziel der guten Aus-
bildung ist es, die motivierten
Beamten in der Verwaltung zu
halten. 

Gut vorbereitet und beharrlich
daran arbeitend – nur so wer-
den wir dem Ziel „Steuerverein-
fachung“ näher kommen. Das
Ziel eines modernen, gerechten
und einfachen Steuerrechts
mag unendlich weit entfernt
erscheinen. Letztlich müssen
aber alle Beteiligten auch die
Geduld haben, abzuwarten, bis

Reformen wirken. Das hekti-
sche Tagesgeschäft, das heute
vor allem Politik und Medien zu
beherrschen scheint, wirkt auf
Dauer kontraproduktiv. Auch
für Steuerreformen gilt der alte
Erfahrungssatz: Alles braucht

seine Zeit. Entscheidend war
der grundlegende Politikwech-
sel in 1998. Jetzt gilt es, auf die-
sem Weg – auch mit Ihrer Hilfe
– weiter konsequent auf das
Ziel Steuervereinfachung hin-
zuarbeiten. 
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Merz (CDU):

Will Abgeltungssteuer für
Kapitalerträge

Die Finanz- und Steuerpolitik
war ein Dauerbrenner in der
politischen Auseinanderset-
zung der letzten Jahre. Aber
auch in den nächsten Jahren
werden diese Themenbereiche
einen wichtigen Platz in der
politischen Diskussion einneh-
men. Die Union hat es sich
nämlich zum Ziel gesetzt, mit
ihrem Konzept drei mal vierzig,
also der Rückführung der
Staatsquote, des Spitzensteuer-
satzes und der Sozialbeiträge
unter die 40-%-Marke, die Vor-
aussetzungen für mehr Wachs-
tum und Beschäftigung deut-
lich zu verbessern und den Bür-
gern mehr Freiheitsspielräume
zu eröffnen. 

Die Finanz-, Haushalts- und
Steuerpolitik ist dabei ebenso
gefordert wie die Arbeitsmarkt-
und Sozialpolitik. Es geht der
CDU und der CSU darum, die
Bürger und Unternehmen von
Steuern und Abgaben spürbar
und vor allem auch nachhaltig
zu entlasten, den staatlichen
Einfluss auf die Lenkung und
Verwendung der erwirtschafte-
ten Leistungen zurückzuführen
und die sozialen Sicherungs-
systeme zu stabilisieren. 

Die Bilanz nach vier Jahren rot-
grüner Steuerpolitik ist verhee-
rend. Die Steuerbelastung ins-
gesamt nimmt nicht ab, weil
den Steuerentlastungen aus
der ersten Stufe der Steuerre-
form weitere Steuererhöhun-
gen, vor allem durch die Öko-
steuer, gegenüberstehen. Die
Unternehmenssteuerreform

benachteiligt die kleinen und
mittelständischen Unterneh-
men, die Steuerbürokratie
nimmt weiter zu mit über 40
neuen Steuergesetzen. Das
deutsche Steuerrecht hat mitt-
lerweile einen Grad an Kompli-
ziertheit erreicht, dass sogar
Fachleute in der öffentlichen
Steuerverwaltung, Finanzamts-
vorsteher in Bayern und Nord-
rhein-Westfalen, mit öffentli-
chen Aufrufen auf diese Misere
aufmerksam machen und zu
Recht eine Vereinfachung des
geltenden Steuerrechts anmah-
nen.

Die Union beabsichtigt deshalb
zum Jahresbeginn 2004 eine
grundlegende Steuerreform
unter dem Motto „einfacher,
niedriger und gerechter“ in Kraft
zu setzen. Mit einem Eingangs-
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steuertarif unter 15 %, einem
Spitzensteuersatz unter 40 %
und einem flacheren linear-pro-
gressiven Tarifverlauf werden
schrittweise die Steuerprogres-
sion deutlich abgemildert und
Leistungsanreize gesetzt. Kör-
perschaftsteuersystem und Ein-
kommensteuersystem müssen
mit dem Ziel der Vereinheitli-
chung und Vereinfachung zu
einem einheitlichen Steuer-
recht integriert werden. Hierzu
werden von wissenschaftlicher
Seite seit geraumer Zeit einige
vielversprechende Vorarbeiten
geleistet. 

Die Kommunalfinanzen müs-
sen ebenfalls auf eine neue,
stabilere und berechenbarere
Grundlage gestellt werden. Die
Gewerbesteuer sollte im
Wesentlichen ersetzt werden,
etwa durch einen eigenständi-
gen Anteil der Kommunen an
der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer. 

Um die Besteuerung der Kapi-
talerträge effizient und gerecht
zu gestalten, kommt die Ein-
führung einer Abgeltungsteuer
in Betracht. Die Beispiele Italien
und Österreich zeigen, dass
auch Kapital in die Steuerehr-
lichkeit zurückgeholt werden
kann. Eine Abgeltungssteuer
wäre auch ein Beitrag zur Ver-
waltungsvereinfachung in der
Steuerverwaltung.

Alle Politikbereiche müssen
zusammenwirken, um die Ent-
lastung der Bürger, die Gesun-
dung der Staatsfinanzen und
die Stabilisierung der sozialen
Sicherungssysteme zu errei-
chen. Dies ist gegenwärtig
nicht in ausreichendem Maße
der Fall. Gegenwärtig erleben
wir vielmehr, wie der Versuch
der Konsolidierung der öffentli-
chen Haushalte ohne die not-
wendigen Strukturreformen in
den Bereichen Arbeit, Gesund-
heit und auch Rente zu einem
Kurieren an Symptomen gerät.
Dies wiederum führt vor allem
zu einer erheblichen Ver-
schlechterung der Struktur der
öffentlichen Haushalte zu
Lasten öffentlicher Investitio-
nen. Während die konsumtiven
Ausgaben weiter ansteigen,

sinkt im Bundeshaushalt der
Anteil der Investitionen an den
Gesamtausgaben seit 1998
beständig von 12,5% auf ein
historisches Tief von 10%. Die
investiven Ausgaben für Bil-
dung und Forschung sind, nach
der Abgrenzung des Haushalts-
planes, seit 1998 sogar in abso-
luten Beträgen gesunken. Der
Einbruch bei den Steuereinnah-
men in den letzten eineinhalb
Jahren, so bspw. ein Rückgang
der Körperschaftsteuer im
ersten Halbjahr 2002 auf –1,3
Mrd. € nach +23,6 Mrd. € im
Jahr 2000, zwingt Länder und
Kommunen dazu, beträchtliche
Einschnitte bei ihren Investiti-
onsausgaben vorzunehmen. In
den neuen Ländern sind die
Kommunen gezwungen, im
laufenden Jahr die Investitions-
ausgaben um über 8% zu kür-
zen, mit allen Konsequenzen
für die ohnehin labile Wirt-
schafts- und Beschäftigungs-
entwicklung. 

Dieser Negativtrend muss
unbedingt gestoppt und der
Investitionsanteil muss wieder
auf 12 % angehoben werden.
Als Sofortmaßnahme beabsich-
tigt die Union unmittelbar nach
der Wahl, die von der Bundesre-
gierung durchgesetzte
Erhöhung der Gewerbesteuer-
umlage wieder rückgängig zu
machen. Damit würden die
Gemeinden mit zusätzlichen
Mitteln von über 2 Mrd. €
gestärkt. Speziell für die neuen
Länder will die Union mit
einem kommunalen Investi-
tionsprogramm im Umfang von
1 Mrd. € dafür sorgen, dass
dringend notwendige Arbeiten
an Krankenhäusern, Schulen,
Kindergärten fortgesetzt wer-
den können und vielen exis-
tenzbedrohten mittelständi-
schen Unternehmen eine Per-
spektive eröffnet wird.

Mit der Umsetzung dieser
Reformen können wir unser
Land einige wichtige Schritte
nach vorn bringen, den Wirt-
schaftsstandort Deutschland
wettbewerbsfähiger machen
und die Voraussetzungen für
mehr Wachstum und Beschäfti-
gung verbessern.
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Haushaltspolitik
Unser Motto heißt: Raus aus
der Schuldenfalle. Nachhalti-
ge Finanzpolitik verlangt
kontinuierliche Absenkung
der Nettokreditaufnahme. In
dieser Wahlperiode wurde so
verfahren. Die Zinslast zu
senken ist das strategische
Ziel. Das Wachstum der
staatlichen Ausgaben muss
deutlich geringer als das
Wirtschaftswachstum ver-
laufen. Nur so funktioniert
Haushaltskonsolidierung
und die Maastrichtkriterien
werden eingehalten. Wir set-
zen auf verlässliche Rahmen-
bedingungen für die Arbeit
der Finanzverwaltungen. 

Steuerreform 
fortführen:

Bereits 2003 steigt der
Grundfreibetrag auf 7.426 €,
der Eingangssteuersatz sinkt
auf 17 % und der Spitzen-
steuersatz auf 47 %. Ab 1. 1.
2005 beträgt der Grundfrei-
betrag dann 7.664 €, der Ein-
gangssteuersatz nur noch 
15 % und der Spitzensteuer-
satz sinkt auf 42 %. Diese
weiteren Steuersenkungen
stehen im Gesetzblatt. Die
Gewinner sind vor allem
Arbeitnehmerhaushalte und
kleine und mittlere Unter-
nehmen. Wir wollen darüber
hinaus weiter entlasten und
alle Pflichtbeiträge zu den
Sozialversicherungen von
der Steuer freistellen – das
wird wie eine zweite große
Steuerreform gerade für die
Einkommen unterhalb der
Beitragsbemessungsgrenze
wirken.

Für Unternehmen, die Kör-
perschaftsteuer zahlen,

haben wir im Jahr 2001 den
Steuersatz auf definitiv 25 %
abgesenkt. Der Anreiz in
Deutschland zu investieren
wurde gestärkt. Einzelunter-
nehmen und Personengesell-
schaften können seit letztem
Jahr die Gewerbesteuer pau-
schal knapp hälftig auf die
Einkommensteuer anrech-
nen. Die einkommensteuer-
zahlenden Mittelständler
sind damit de facto von der
Last der Gewerbesteuer
befreit. 95% der kleinen und
mittleren Unternehmen sind
durch die Steuerreform bes-
ser gestellt als Kapitalgesell-
schaften. Wir wollen die
Besteuerung von kleinen
und mittleren Unternehmen
im Verhältnis zu Großunter-
nehmen auch bei den Ver-
äußerungsgewinnen noch
gerechter gestalten. Wir
haben durchgesetzt, dass
auch der Mittelstand Ver-
äußerungsgewinne steuer-
frei reinvestieren kann. Darü-
ber hinaus wollen wir die
Veräußerungsgewinne von
Kapitalgesellschaften künf-
tig wieder so besteuern, dass
diese Einnahmen gerade den
Kommunen zugute kom-
men.

Gemeinde-
finanzreform:

Nach der Wahl steht die
Reform der Gemeindefinan-
zen ganz oben auf unserer
politischen Agenda. Wir wol-
len die Zukunftsfähigkeit
unserer Städte sichern und
die Entwicklung der Kommu-
nen nachhaltig gestalten.
Dazu wollen wir die Finanz-
kraft der Kommunen stärken
und auf eine breite und soli-
de Basis stellen. Dabei wol-

len wir das Band zwischen
örtlicher Wirtschaft und
Gemeinden festigen. Im Kon-
sens mit allen Beteiligten
soll die Gewerbesteuer auf
eine tragfähige Basis gestellt
werden. Dabei muss eine
ungerechte Ungleichbehand-
lung zwischen Stadt- und
Landbewohnern ausge-
schlossen werden. Der kom-
munale Anteil an der Ein-
kommensteuer soll nicht
mehr ausschließlich nach
dem Wohnortprinzip verteilt
werden, sondern zu Teilen
auch nach dem Arbeitsort
zugute kommen. Eine Entla-
stung des Bundes und der
Länder auf Kosten der
Gemeinden lehnen wir ent-
schieden ab. Bei jeder Ent-
scheidung muss gelten: 
„Wer bestellt, der bezahlt!“

Kinderpolitik

Das Kindergeld wurde von
rot-grün um 40 % auf 154
€/Kind erhöht. Wir wollen
zusätzlich eine Kindergrund-
sicherung zur Bekämpfung
der Kinderarmut verwirkli-
chen. Über 4 Millionen Kin-
der können mit einem
Zuschlag von bis zu 100 €
zum Kindergeld aus der
Armut herauskommen. Die
Kosten von 2,5 Mrd. € wollen
wir durch eine Kappung des
Ehegattensplittings im obe-

ren Einkommensbereich
finanzieren. Im Rahmen der
Haushaltskonsolidierung
wird von uns weiterhin ein
einheitliches Kindergeld
angestrebt. Im Jahr 2005
bei einem Spitzensteuersatz
von 42 % wird bei 200 € Kin-
dergeld/ Kind/Monat dieses
Ziel erreicht.

Wirtschafts-/
Arbeitsmarkt-
politik

Die hohen Lohnnebenko-
sten müssen weiter sinken.
Durch die Ökosteuer sind
die Rentenversicherungs-
beiträge bereits um 1,5 %
niedriger. Wir wollen die
Sozialversicherungsbeiträge
insgesamt unter 40 % zu
bringen. Dazu planen wir
Strukturreformen der sozia-
len Sicherungssysteme,
besonders im Bereich der
Kranken- und Arbeitslosen-
versicherung. Durch das
Erneuerbare Energiegesetz
und die Wirkungen der Öko-
steuer sind in den letzten 
4 Jahren über 200.000 neue
Arbeitsplätze entstanden.
Wir wollen den industriellen
Strukturwandel auch in
anderen Bereichen voran-
treiben. In der Arbeits-
marktpolitik wollen wir
Brücken in den ersten
Arbeitsmarkt bauen. Für
viele Menschen ist Teilzeit-
arbeit und Beschäftigung
oberhalb der 325-€-Grenze
nicht attraktiv, da sofort die
vollen Sozialbeiträge fällig
werden. Wir wollen die Sozi-
alversicherungsbeiträge für
Einkommen über 325 € erst
allmählich ansteigen lassen
und so die Teilzeitmauer
überwinden. Um Langzeit-
arbeitslose zur Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit zu
motivieren, soll außerdem
ein befristetes Einstiegsgeld
eingeführt werden.

Scheel (Bündnis 90/Die Grünen):

Raus aus 
Schuldenfalle
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Das neue Steuerkonzept der
FDP hat vor allem zwei Ziele:
Die deutliche Absenkung der
Steuerbelastung und die 
drastische Vereinfachung
des Steuerrechts. Bürger und
Unternehmer wollen Steu-
ern nur in maßvoller und
berechenbarer Höhe. Zudem
muss die Belastung ver-
ständlich erklärt sein. Diesen
Anforderungen entspricht
das neue Steuerkonzept.

Niedrige Steuern erreichen
wir durch unseren Einkom-
mensteuertarif: 

– Steuerfrei bleiben Ein-
kommensteile von 0 bis
7.500 Euro;

– 15 Prozent Einkommen-
steuer für Beträge zwi-
schen 7.501 Euro und
15.000 Euro; 

– 25 Prozent Belastung bei
Einkommensteilen zwi-
schen 15.001 Euro und
40.000 Euro;

– 35  Prozent Besteuerung
ab Beträgen von 40.001
Euro. 

– Bei Ehegatten verdoppeln
sich die Einkommens-
grenzen jeweils. 

Zur Freistellung des Existenz-
minimums gibt es für jeden
Bürger, also auch für jedes
Kind, einen einheitlichen
Grundfreibetrag von 7.500
Euro. Der besonderen Belas-
tung von Familien einsch-
ließlich der Alleinerziehen-
den wird durch diese
Erhöhung des Freibetrags für
Kinder Rechnung getragen.
Das Kindergeld wird entspre-
chend angepasst und auf
rund 200 Euro für jedes Kind
erhöht.

Das Einkommensteuerrecht
wird drastisch vereinfacht. Es
entfällt die Unterscheidung

zwischen den sieben ver-
schiedenen Einkunftsarten.
Voraussetzung und Folge der
Gleichbehandlung aller Ein-
kunftsarten ist der Wegfall
der Gewerbesteuer. Sie ist
eine Sonderbelastung für
eine immer geringere Zahl
deutscher Unternehmen und
im internationalen Vergleich
ein Wettbewerbsnachteil.
Der Wegfall der Gewerbe-
steuer muss einhergehen
mit einer umfassenden
Reform der Gemeindefinan-
zen. Die Gemeinden können
mit einem eigenen Hebe-
satzrecht einen Zuschlag auf
die zuvor gesenkte Einkom-
men- und Körperschaftsteu-
er erheben. Zusammen mit
einem höheren Anteil an der
Umsatzsteuer erhalten sie
eine ergiebige und planbare
Finanzausstattung. 

Für die Alterseinkünfte wird
die nachgelagerte Besteue-
rung eingeführt. Soweit
Beiträge zur gesetzlichen
und privaten Altersvorsorge
steuerlich abzugsfähig sind,
müssen daraus resultierende
Alterseinkünfte beim Zufluss
versteuert werden.

Auch für Körperschaften gilt
der Stufentarif. Ausschüttun-
gen werden immer mit 35 %
bei der Gesellschaft belastet.
Beim Anteilseigner kann die-
se Steuer auf Antrag ange-
rechnet werden. Die
Besteuerung wird so rechts-
formneutral. Für die Bürger
spielt es also keine Rolle, ob
Einnahmen von einer Kapi-
talgesellschaft oder einer
Personengesellschaft, durch
selbstständige oder nicht-
selbstständige Arbeit erzielt
werden. Um Kapitalflucht zu
verhindern, werden als einzi-
ge Ausnahme hierzu Zinsen

durch eine an der Quelle
anonym erhobene Abgel-
tungsteuer von 25 % besteu-
ert. Die Steuer wird auf
Antrag auf die persönliche
Einkommensteuerschuld
angerechnet.

Das Einkommensteuerrecht
wird im Übrigen durch den
Wegfall von Sondertatbe-
ständen, Steuerbefreiungen
und Steuervergünstigungen
vereinfacht. Das führt zu
einer gerechten und damit
akzeptablen Belastung. Die
Bürger können wieder mehr
Eigenverantwortung über-
nehmen. Unternehmen
erhalten neuen finanziellen
Spielraum für Investitionen
und die Schaffung von
Arbeitsplätzen.

Wir wollen für den „typi-
schen“ Arbeitnehmer die
Steuererklärung auf einem
Blatt Papier ermöglichen.
Neben einer Werbungsko-
stenpauschale von 500 € 
sollen Werbungskosten für
Fahrten zwischen Woh-
nungs- und Arbeitsstätte, 
für doppelte Haushalts-
führung/Umzugskosten
sowie für Weiter-/Fortbil-
dungskosten und berufsnot-
wendige EDV – ggf. pauscha-
liert – abzugsfähig sein.
Dadurch wird das Massenge-
schäft in der Finanzverwal-
tung spürbar erleichtert. Wir

sehen uns in unserer Auffas-
sung unterstützt vom Rech-
nungshof Baden-Württem-
berg, der ein vereinfachtes
Steuerrecht als Vorausset-
zung für einen effektiveren
Einsatz des Personals sieht.
Es werden jährliche Steuer-
mehreinnahmen von 300
Mio. € allein für Baden-
Württemberg prognosti-
ziert, wenn das Steuerrecht
einfacher wird.

Die von uns vorgeschla-
genen Steuersenkungen mit
einem Volumen von rund
26,6 Mrd. € können nur
umgesetzt werden, wenn
zeitgleich staatliche Leistun-
gen und Ausgaben gekürzt
werden. Wir schlagen z. B.
vor, die Subventionen linear
um 10 % und staatliche
Zuwendungen linear um 20
% zu reduzieren. Es soll ein-
gespart werden bei den
Kosten der Agrarverwaltung
sowie dem Zuschuss an die
Bundesanstalt für Arbeit.
Auch die Zusammenlegung
von Arbeitslosenhilfe und
Sozialhilfe senkt die staatli-
chen Ausgaben. 

Die Einführung der Zinsab-
geltungsteuer in Höhe vom
35 % wird – das Beispiel
Österreich zeigt das – Kapi-
tal zurück ins Inland holen
und wieder der regulären
Steuer zuführen. Zusammen
mit weiteren Privatisie-
rungserlösen stellen wir
unserem Steuersenkungs-
paket die Kürzung staatli-
cher Ausgaben und die Ver-
besserung von Einnahmen
in Höhe von rund 35 Mrd. €
gegenüber. Unser Konzept
ist also finanzierbar.

Ein leistungsfeindliches
Steuersystem, das zu immer
mehr Schwarzarbeit führt
und viele Bürger veranlasst,
Kapital und damit Einkünfte
ins Ausland zu verlegen, hat
seine Existenzberechtigung
verloren. Dagegen stellt die
FDP ihr zukunftsweisendes
Steuersystem: Niedrig, ein-
fach und gerecht.

Solms (FDP):

Steuern müssen maßvoll
und berechenbar sein
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Als Mitglied  des Finanzaus-
schusses  habe ich das Chaos in
der Steuergesetzgebung unmit-
telbar miterlebt. Von einer
Steuervereinfachung sind wir
leider weit entfernt.

Der gegenwärtige Zustand, wo
gerade beschlossene Gesetze
kurze Zeit später wieder korri-
giert oder rückgängig gemacht
werden, ist unhaltbar.

Ich bin „von Hause“ aus Finanz-
beamtin und kann daher nach-
vollziehen, dass eine sinnvolle,
sachgerechte und gesetzesadä-
quate Bearbeitung der Akten
aus diesen Gründen kaum
mehr möglich ist. Hinzu
kommt, dass nicht wenige
Steuerpflichtige bewusst versu-
chen, sich ihren steuerlichen
Pflichten zu entziehen.

Gerade auch die Finanzbeam-
ten haben mit einer nicht vor-
handenen gesellschaftlichen
Akzeptanz und mangelndem
Ansehen für ihre Arbeit zu
kämpfen.

Insoweit müssen sie auch den
gesellschaftlichen Frust über
die bestehenden, zum Teil so-
zial ungerechten und für viele
auch völlig unverständlichen
gesetzlichen steuerlichen
Bestimmungen austragen.

Ich erinnere nur an die erst
kürzlich in Kraft getretene Steu-
er auf Spekulationsgewinne,
deren Verfassungsgemäßheit in
Frage steht, da sie ohne die Auf-
hebung des § 30a AO nicht
erhoben werden kann.

Die PDS hat in ihrer parlamen-
tarischen Arbeit der zu Ende
gehenden Wahlperiode vor
allem versucht, soziale und
gerechte Elemente in die Steu-
ergesetzgebung einzubringen.

Natürlich bin ich mir bewußt,
dass auch die steuerpolitischen
Vorstellungen der PDS nicht per
se zur Verschlankung des Steu-

errechts führen und sich unmit-
telbar nicht in jedem konkreten
Fall als Erleichterung Ihrer
Arbeit niederschlagen. Die For-
derung der PDS nach Wiederer-
hebung der Vermögensteuer
auf reformierter Bemessungs-
grundlage führt selbstverständ-
lich zunächst zu einer Mehrar-
beit.

Eine von der PDS geforderte
Mindestbesteuerung von
Unternehmen würde dagegen
zu einer Entbürokratisierung
des Veranlagungsprozesses
führen, da die Ermittlung der
Bemessungsgrundlage für die
Besteuerung wesentlich verein-
facht würde.

Auch die von uns vorgeschla-
gene Ausdehnung der Gewer-
besteuerpflicht auf Selbststän-
dige stellt eine gesetzestechni-
sche Vereinfachung dar, da
Abgrenzungsprobleme der Ein-
kommensart entfallen würden.

Durch diese Maßnahmen wür-
den Beschäftigte in der Finanz-
verwaltung für andere Aufga-
ben freigesetzt werden.

Die PDS tritt des Weiteren für
eine Erweiterung der Ist-
Besteuerung in der Umsatz-
steuer, die Ermäßigung des
Mehrwertsteuersatzes für
Dienstleistungen, einschließlich
der Schulspeisung, die
Umwandlung des Behinderten-
pauschbetrages in eine Zulage
und ein existenzsicherndes Kin-
dergeld ein.

Besonderes Augenmerk legt die
PDS auf eine Reform der Kom-
munalfinanzen, z. B. durch Wie-
dereinführung der kommuna-
len Investitionspauschale des
Bundes für ostdeutsche Städte
und Gemeinden und für Kom-
munen in den strukturschwa-
chen Regionen in den alten
Bundesländern. Ein wichtiges
Anliegen der PDS war es auch
schon in der Vergangenheit,

sich dafür einzusetzen, dass
die Personalstruktur in den
Finanzbehörden sich so ent-
wickelt, dass sie der Aufgaben-
struktur entspricht. Dies hal-
ten wir vor allem in den Berei-
chen für erforderlich, wo es um
die Bekämpfung der Steuer-
hinterziehung geht.

Um dieser vorzubeugen, hatte
die PDS-Fraktion im Bundestag
einen Antrag eingebracht, der
bundeseinheitliche Regelun-
gen für den Rhythmus der
Betriebsprüfungen vorsah und
eine zeitnähere steuerliche
Prüfung der Betriebe ermögli-
chen sollte.  Dazu sollten die
Finanzbehörden perspektivisch
personell um 10 000 Betriebs-
prüfer aufgestockt werden. Die
PDS tritt für bundesweite
Mindeststandards für die Aus-
stattung der Steuerfahndung
ein und hält die Aufstockung
der Steuerfahnder in den
Finanzämtern um 1 000 Kolle-
gen für erforderlich.

Nur eine personell sachgerecht
ausgestattete Finanzverwal-
tung kann letztlich ihrer Auf-
gabe gerecht werden, die
Staatseinnahmen entspre-
chend bestehender gesetzli-
cher Regelungen zu sichern.
Eine von der PDS gefordnete
Aufhebung des Bankgeheim-
nisses würde dies zusätzlich
unterstützen.

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, Sie können gewiß sein,

dass ich bei der Verfolgung der
steuerpolitischen Ziele der PDS,
sei es der Wiedereinführung
der Vermögensteuer, der
Reform der Erbschaftssteuer,
der Neugestaltung der ökologi-
schen Steuerreform, der
Begrenzung der Spekulationen,
der Einführung einer Mindest-
besteuerung, der sachgerech-
ten Besteuerung von Gewinnen
aus der Veräußerung von
Unternehmensanteilen und
anderer Finanzanlagen ... stets
zwei Dinge verstärkt im Auge
behalte: Wie lassen sich diese
Forderungen ohne weitere
gesetzliche Verkomplizierung
oder sogar mit einer gesetzli-
chen Vereinfachung umsetzen
und welche Auswirkungen
ergeben sich daraus für den
Veranlagungsprozess und
damit für die Arbeit der
Beschäftigten.

Durch Beseitigung von Sonder-
regelungen soll ein transparen-
tes Steuersystem entstehen.

Ohne weitere beharrliche Aus-
einandersetzung wird ein der-
artiger Erfolg jedoch nicht zu
erreichen sein.

Sollte ich nach dem  Willen der
Wählerinnen und Wähler auch
im 15. Deutschen Bundestag
als Abgeordnete vertreten sein,
werde ich den Kampf diesbe-
züglich weiterführen.

In kollegialer Verbundenheit
Heidemarie Ehlert.

14

Ehlert (PDS):

Trotz Mehrarbeit
Vermögensteuer erheben
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In unseren Ämtern gibt es noch
Kolleginnen und Kollegen, die
nicht Mitglied der DSTG sind.
Als Fach- und Hausgewerk-
schaft in der Steuer- und
Finanzverwaltung muss es
unser Anliegen sein, möglichst
alle zu solidarischem Mitwir-
ken zu bewegen und von der
Notwendigkeit der DSTG-
Arbeit zu überzeugen. Von
nichts kommt nichts, alle Fort-
schritte müssen mühsam
erkämpft und im politischen
Bereich durchgesetzt werden.

te zu bündeln und solidarisch
zueinander zu stehen. Wir sind
nicht schlecht organisiert. Viele
andere Gewerkschaften benei-
den uns darum. Es gibt aber
keinen Grund, sich darauf aus-
zuruhen, sondern es gilt täg-
lich, die noch abseits stehen-
den Kolleginnen und Kollegen
von der Notwendigkeit einer
Mitgliedschaft zu überzeugen.
Einigkeit macht stark und mit
solidarischer Kraft können wir
im politischen Bereich unser
Gewicht vervielfachen. Deshalb

Lehrgänge zum Steuerberater

Samstaglehrgang* ab 24.5.2003
Dreimonatskurs*10.6. – 29.8.2003
Crash-Kurs* 2.9. – 27.9.2002
Fernlehrgang* ca. 1 Jahr
Klausurenkurs 1.4. – 15.9.2003
*inklusive integriertem Klausurenkurs

Begutachtet durch das Bundesinstitut für Berufs-
bildung. Zugelassen durch die Staatliche Zentralstelle
für Fernunterricht. Umfassende examensbezogene 
Loseblattausgabe sowie CD-ROM in allen Kursen.

Aktuelles Steuerrecht für Praktiker:

Aktuelles Körperschaftsteuer-
und Umwandlungs-
steuerrecht 12.10.2002
Aktuelle Abgabenordnung 16.11.2002
Steuerliche Überlegungen
zum Jahresende 14.12.2002

50868 Köln, Postfach 41 08 80
Tel.: (02 21) 4 20 56 20, Fax: (02 21) 4 20 56 11
E-Mail: steuer@stitz.de
Internet: www.stitz.de

Internet:
www.stitz.de

Tauschecke
� StAF aus Hessen (OFD Frankfurt/M.) sucht aus familiären
Gründen sehr dringend einen Tauschpartner/in aus Hamburg.
Versuche einen Ringtausch zu organisieren! Bitte meldet Euch
(Tel.: 069 / 8091 - 2714 oder 0179 / 401 2992).

� St`in aus Hessen (OFD Ffm) sucht aus familiären Gründen
dringend einen Tauschpartner/in aus Niedersachsen (Hanno-
ver) - auch Ringtausch.

� RINGTAUSCH: Welcher A9´ner (g.D.) möchte aus Niedersach-
sen in ein anderes Bundesland wechseln und welcher A9´er
(g.D.) möchte aus dem Bundesgebiet nach Hessen wechseln.
Bitte meldet Euch - wir versuchen ein Ringtausch zu organisie-
ren! Tel.: 06101 / 580106 oder 0172 / 566 60 52.

� StAF aus Schleswig-Holstein (OFD Kiel) sucht zum 1. August
2003 Tauschpartner/in aus dem Raum Würzburg (OFD Nürn-
berg). Tel.: 04531 / 507 254.

� StS´in Teilzeit 1/2 aus BW, OFD KA VS, sucht Tauschpartner/in
in der OFD Chemnitz, FA Plauen oder nächste Umgebung
(Auerbach, Zwickau) bzw. OFD Nürnberg nahe Wohnort Plauen
(Hof, Münchberg, Wunsiedel, Selb).

� StOS´in aus Berlin (OFD Berlin) sucht dringend einen Tausch-
partner/in aus Niedersachsen (OFD Hannover).

� StHS aus NRW (OFD Düsseldorf) sucht dringend aus fami-
liären Gründen Tauschpartner/in aus Bayern, Raum Niederbay-
ern, ggf. Ringtausch.

� Steuersekretärin aus dem Bereich der OFD München sucht
aus familiären Gründen dringend Tauschpartnerin oder
Tauschpartner aus Sachsen-Anhalt.

� StAF aus Hessen (OFD Frankfurt) sucht dringend Tauschpart-
ner aus Rheinland-Pfalz, ggf. Ringtausch mit anderen Bundes-
ländern.

Mitgliederwettbewerb:

Ansprechen, werben,
gewinnen

In letzter Zeit ging es oftmals
darum, Verschlechterungen
abzuwehren oder wenigstens
abzumildern. Dies müsste
Grund genug sein, dass alle
mitmachen und alle an einem
Strang ziehen. Unser Organisa-
tionsbereich erstreckt sich auf
die Steuer- und Finanzverwal-
tung, und dies ist ein kleiner
Teil der gesamten Staatsver-
waltung. Daher ist es für uns
wichtiger, als für andere Arbeit-
nehmervertretungen, die Kräf-

haben wir Sie immer wieder
aufgefordert, Kolleginnen und
Kollegen anzusprechen und
haben als kleine Anerkennung
einen mit Preisen bedachten
Wettbewerb ausgeschrieben.
Das gilt auch für das Jahr 2002.
Alle, die noch niemanden
geworben haben, rufen wir auf,
es zu versuchen.
Der Mitgliederwettbewerb
2001 war sehr erfolgreich. Ins-
gesamt wurden 1 605 Mitglie-
der neu geworben. Die fünf
besten Werber wurden mit
Städtereisen belohnt. Die Kolle-
ginnen und Kollegen bestäti-
gen, dass die Kolleginnen und
Kollegen mit Sachargumenten
zu überzeugen sind und als
Mitglieder zu werben sind,
man muss sie nur ansprechen.

Der DSTG-Bundesvorsit-
zende überreichte dem Kol-
legen Jochen Rupp (links)
vom BV Württemberg, dem
Kollegen Ewald Ott (rechts)
vom BV Württemberg und
der Kollegin Alexandra
Kaufmann vom BV Baden
in Stuttgart die Preise. 



Sie übernehmen

Konzeption und Realisierung bundeseinheitlicher steuerfachlicher Anwendungen

Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Ablösung und Ergänzung der bestehenden Automa-
tionsverfahren der Finanzverwaltungen

Wir erwarten

Mitarbeiter/-innen mit einer steuerfachlichen Ausbildung (z. B. Diplom-Finanzwirt mit zusätzlicher
Programmierausbildung) bzw. Abschluss als Diplom-Informatiker/-Wirtschaftinformatiker oder 
vergleichbare Kenntnisse

Erfahrung in der Entwicklung steuerfachlicher Anwendungen wäre wünschenswert

Know-how in objektorientierter Entwicklung mit Java/in Entwicklung im Oracle-Umfeld

Beamtinnen und Beamte können auf Antrag unter Wegfall der Dienstbezüge zeitlich unbestimmt 
für die Tätigkeit in der fiscus GmbH von ihrem Dienstherren beurlaubt werden.

Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung, bevorzugt über E-Mail, an:

bewerbung@fiscus.info

oder rufen Sie uns an unter: 0228 – 2807 110,  0228 – 2807 148, 0228 – 2807 107

Wir freuen uns darauf, Sie in einem persönlichen Gespräch über neue Herausforderungen, 
anspruchsvolle Aufgaben und eigene Verantwortung kennen zu lernen!
Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter „www.fiscus.info“.

fiscus GmbH - Personalabteilung
Welckerstraße 11
53113 Bonn

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir sind als junges Systemhaus und IT-Stratege der Steuerverwaltungen des Bundes und der
Länder der führende Anbieter für Softwareentwicklung und IT-Beratung. 

Unternehmerisch, initiativ und qualitätsbewusst steht bei uns der Kundennutzen im Mittelpunkt.

Wir arbeiten an der Erstellung einheitlicher Software-Lösungen, die für die optimale Unterstüt-
zung aller Steuerverwaltungsprozesse sorgen. Mit modernen e-government-Lösungen wollen wir
eine bürgernahe Steuerverwaltung unterstützen. 

Flache Hierarchien in allen Bereichen sorgen für schnelle Abstimmungsprozesse.

Wir bieten Ihnen einen sicheren, zukunftsorientierten Arbeitsplatz an einem attraktiven Standort
in Verbindung mit der einzigartigen Möglichkeit, Spezial-Know-how zu erwerben.

Anwendungsentwickler

Ganz nach oben. 
Mit dem IT-Strategen im Bereich Steuer-Software.




